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Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Hilden 
 

1. 3. Nachtragssatzung vom 05.07.2012 zur Hauptsatzung der Stadt Hilden vom 08.02.2008 
 
Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch den Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 13. Dezember 2011 (GV. NRW. S. 685), hat der Rat der Stadt Hilden in seiner 
Sitzung am 04.07.2012 folgende 3. Nachtragssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Hilden beschlossen: 
 

§ 1 Änderung von Vorschriften 
 

§ 10 Abs. 2 Satz 2 der Hauptsatzung enthält folgende Fassung: 
 

 „Für angebrochene Sitzungsstunden wird die Entschädigung anteilmäßig gewährt.“ 
 

§ 2 Inkrafttreten 
 

Diese 3. Nachtragssatzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Hilden tritt am Tage nach der 
Bekanntmachung in Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
Die vorstehende 3. Nachtragssatzung vom 05.07.2012 zur Hauptsatzung der Stadt Hilden vom 
08.02.2008 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Hinweis: 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NRW kann gemäß § 7 Abs. 6 GO 
NRW gegen die vorstehende Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr gel-
tend gemacht werden, es sein denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Hilden vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Hilden, 05.07.2012 
Horst Thiele 
Bürgermeister 
 
 

 Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. 

Rat  15. 21.    04.  19. 31.  12. 

Haupt- und Finanzausschuss   14.   20.   05.  21.  

Ausschuss für Kultur und Heimatpflege  23.    13.     23.  

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz  09.    28.     08.  

Integrationsrat  02.    14.   20.  22.  

Jugendhilfeausschuss   01.   21.     29.  

Paten- und Partnerschaftsausschuss  27.       10.    

Personalausschuss  13.           

Rechnungsprüfungsausschuss    23.       12.  

Schul- und Sportausschuss   07.   27.      05. 

Sozialausschuss  08.    18.      03. 

Stadtentwicklungsausschuss 18. 29.  25. 30.   29.   14.  

Wirtsch.-u. Wohnungsbauförderungsaussch.   08.     30.   28.  
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2. 9. Nachtragssatzung vom 09.07.2012 zur Benutzungs- und Entgeltordnung für die Stadtbücherei 
Hilden vom 22.08.1993 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), in der zurzeit 
gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Hilden in seiner Sitzung am 04.07.2012. folgende 9. Nach-
tragssatzung zur Benutzungs- und Entgeltordnung für die Stadtbücherei Hilden vom 22.08.1993 be-
schlossen: 
 

§ 1 
 

Die Benutzungs- und Entgeltordnung für die Stadtbücherei Hilden erhält in § 9 folgende Fassung: 
 

  € 

 
1. 
 
 

Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr frei 
Empfängerinnen und Empfänger von Transferleistungen nach dem SGB II und 
SGB XII mit Wohnsitz in Hilden 

frei 

Inhaberinnen und Inhaber des Ehrenamtspasses der Stadt Hilden frei 

2. 

- Jugendliche von 12 bis 17 Jahren, 
- Schülerinnen und Schüler allgemein bildender Schulen und Vollzeitschülerinnen 
und -schüler an (Berufs-)Kollegschulen, Abendrealschulen und Abendgymnasien, 
die das 18. Lebensjahr vollendet haben, 
- Auszubildende und Studenten 
pro Jahr 

 
 
 
 
 
  6,50 

3. Erwachsene und juristische Personen (pro Jahr) 16,00 

4. 
Familien mit beliebig vielen Ausweisen für Personen eines gemeinsamen Haus-
halts 19,00 

5. Tagesausweis einmalig   2,50 

6. Ersatzausweis   2,50 

7. 
Überschreiten der Leihfrist pro Gegenstand bei DVDs, Blu-rays, Konsolenspielen 
pro Einheit und Überschreitungstag 

  1,00 

8. 
Kinder und Jugendliche zahlen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr bei allen an-
deren Medien pro Medieneinheit für jede angefangene Überschreitungswoche   1,00 

9. 

Bei Erwachsenen erhöht sich das Säumnisentgelt nach Abs. 8 je Medieneinheit 
für jede Überschreitungswoche um jeweils 2,00 €: 
- 1. Überschreitungswoche 
- 2. Überschreitungswoche 
- 3. Überschreitungswoche 

 
 
  1,00 
  3,00 
  5,00 

10. Botengang (zusätzlich) 10,00 

11. 
Ersatz des Verbuchungsträgers (Standard-Transponder) 
Für CD, CD-ROM, DVD, Konsolenspiel und Blu-ray (runder Transponder) 

  1,50 
  2,50 

12. Vorbestellung   1,00 

13. 
Bestellung im auswärtigen Leihverkehr zzgl. einer evtl. Aufwandsentschädigung 
nach § 6   1,50 

14. Die Preise für weitere kostenpflichtige Leistungen werden per Aushang in den 
Räumen der Stadtbücherei bekannt gegeben. 

 

15. Entgelt pro Spielfilm-DVD    1,00 

16. Entgelt pro Blu-ray und Konsolenspiel   2,00 

17. Entgelt für Bestseller   2,00 

18. Entgelt pro Objekt und Leihperiode aus der Artothek   2,50 

19. anteilige Versicherung pro entliehenem Objekt  aus der Artothek   5,00 
 
 

§ 2 
 

Diese Nachtragssatzung tritt am 01.08.2012 in Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung: 
Die vorstehende 9. Nachtragssatzung vom 09.07.2012 zur Benutzungs- und Entgeltordnung für die 
Stadtbücherei Hilden vom 22.08.1993 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der Gemeindeordnung NRW kann gegen 
die o.g. Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung (öffentliche Bekanntmachung ) nicht 
mehr geltend gemacht werde, es sei denn, 
 
a.) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b.) die o.g. Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c.) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d.) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
Hilden, den 09.07.2012 
Horst Thiele 
Bürgermeister 
 
 

3. 10. Nachtragssatzung zur Gebührensatzung der Musikschule Hilden 
 

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein- Westfalen (GO NRW) und der §§ 1, 
2, 4, 5 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen, in den jeweils zurzeit 
gültigen Fassungen, hat der Rat der Stadt Hilden am 04.07.2012 folgende 10. Nachtragssatzung zur 
Satzung der Musikschule der Stadt Hilden vom 29.01.1997 beschlossen: 
 

§ 1 
 

Die Gebührensatzung der Musikschule Hilden in der zuletzt gültigen Fassung wird wie folgt geändert: 
 

§ 2  
Gebühren und Entgelte 

Der Jahresbescheid für 1) a) bis c) enthält die Gebühren für die Monate Februar eines Jahres bis zum 
Januar des Folgejahres durchlaufend und wird auch für die Ferienmonate berechnet.  
Daneben gibt es Änderungsbescheide bei Unterrichtsummeldungen, Gewährung von Sonderkündi-
gungsrechten (nach § 9.3, Abs.3 der Schulsatzung), Zu- und Abgängen im laufenden Schuljahr etc. 
Bei Ausscheiden aus der Musikschule werden die Gebühren unter Berücksichtigung der Kündigungs-
fristen (§ 9 der Schulsatzung) bis zum bestätigten Abmeldedatum berechnet.  
Zu 1) a) bis c) werden Gebührenbescheide erstellt. Sie enthalten die Gebühren für den jeweils betref-
fenden und ausgewiesenen Zeitraum. Zu 1) e) bis f) werden Entgeltrechnungen erstellt. Sie enthalten 
die Entgelte für den jeweils ausgewiesenen Zeitraum. 
 

1) Entstehen der Gebühr: 
a) Für die von der Schulleitung bestätigte Anmeldung und Einteilung zum Unterricht werden 

Unterrichtsgebühren erhoben. 
 Für die „Schnupperzeit” (siehe Schulsatzung § 9, 9.2) werden anteilige Gebühren berechnet. 
 In Mangelfächern kann während der „Schnupperzeit” in begründeten Fällen auf die Erhe-

bung der Unterrichtsgebühren verzichtet werden. Die Einzelfallentscheidung obliegt der 
Schulleitung. 

b) Erwachsene zahlen zusätzlich zu den in § 10 genannten Unterrichtsgebühren einen Er-
wachsenenzuschlag. 

 Er ist von allen Erwachsenen zu zahlen, die das 21. Lebensjahr vollendet haben und sich 
nachweislich nicht in einer Schul- oder Berufsausbildung befinden. 

c) Die Verpflichtung zur Zahlung der Gebühr für das Überlassen von schuleigenen Instrumen-
ten entsteht mit der Aushändigung des Instrumentes. 

 Die Gebühren zu § 2, Ziff. 1a, 1b und 1c, sind jeweils zum 15.03., 15.05., 15.09. und 15.11. 
eines jeden Jahres fällig.  

 Im Fall des § 2 Abs. 1a, Satz 2, wird die Unterrichtsgebühr erstmals mit Ablauf der „Schnup-
perzeit” fällig. 

d) Für die Teilnahme an Projekten, Kursen und Workshops, für die diese Satzung nicht gilt, 
sondern die als privatrechtliche Vertragsverhältnisse ausgestaltet sind, werden Entgelte 
nach Maßgabe der jeweiligen Preisliste der Musikschule erhoben. 
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 Alle Projekte-, Kurs- und Workshop-Angebote sind von Ermäßigungen ausgenommen. 
e) Die Teilnahme am Programm „Jedem Kind ein Instrument“ wird über privatrechtliche Verträ-

ge geregelt, es werden Entgelte auf privatrechtlicher Grundlage erhoben. 
f) Die Teilnahme an Schulkooperationen wird über privatrechtliche Verträge geregelt, es wer-

den Entgelte auf privatrechtlicher Grundlage erhoben. 
2) Gebührenschuldner 

Zur Zahlung der Gebühren ist die Schülerin oder der Schüler verpflichtet - bei Minderjährigen die 
oder der gesetzliche Vertreter(in). 

 
§ 3  

Gebührenfreiheit 
Die Teilnahme an Ergänzungs- und Ensemblefächern ist in Verbindung mit dem Instrumental- und Vo-
kalunterricht gebührenfrei. 
Für die Teilnahme an Ensemblefächern werden von Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Angebote 
nach § 2 Ziffer 1) a) bis f) keine zusätzlichen Gebühren erhoben. 
Die Teilnahme von erwachsenen Gastmusikern in Ensembles und Orchestern der Musikschule ist 
ebenfalls gebührenfrei. 
Für schuleigene Instrumente, die zum Einsatz in Ensemblefächern überlassen werden, wird keine 
Überlassungsgebühr erhoben. 
 

§ 10 
Gebührentarife (Stand: 01.02.13) 

 

Tarif Unterrichtsart 
Min. /  

Woche 
Teilnehmer-

zahl 
Gebüh-

renanteil /  
Monat  

Gebühr / 
Jahr 

 

1a* 
Einzelunterricht 
als Förderunter-
richt 

45 1 76,00 912,00 

1b** Einzelunterricht 45 1 105,00 1.260,00 

2 
Einzelunterricht 22,5 1 43,25 519,00 

Gruppenunter-
richt 45 2 43,25 519,00 

3 Gruppenunter-
richt 45 3 31,50 378,00 

4 

Gruppenunter-
richt 22,5 2 23,00 276,00 

Gruppenunter-
richt 45 4 bis 5 23,00 276,00 

5 

Gruppenunter-
richt 45 6 bis 9 17,50 210,00 

Gruppenunter-
richt 22,5 3 bis 4 17,50 210,00 

Ensembleunter-
richt 22,5 bis 120 3 bis 65 17,50 210,00 

6 

Klassenunterricht 
MFE - MGA 60 11 bis 16 18,25 219,00 

Klassenunterricht 
MFE - MGA 45 6 bis 10 18,25 219,00 

Klassenunterricht 
Gruppen für Kin-
der unter 4 Jah-
ren 

45 10 bis 15 18,25 219,00 

7 
Die Gebühren für Projekte, Kurse und Workshops werden entsprechend 
dem Aufwand durch die Schulleitung festgesetzt. Die Teilnehmerzahl wird 
je nach Angebot ebenfalls durch die Schulleitung festgelegt. 

Gebühren für das Überlassen von schuleigenen Instrumenten 

Anschaffungswert bis 500 € 7,00 84,00 

Anschaffungswert über 500 € 13,00 156,00 
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§ 12  
Inkrafttreten 

 
Die 10. Nachtragssatzung der Musikschule Hilden tritt am 01.02.2013 in Kraft.  
 
Bekanntmachungsanordnung: 
Die vorstehende 10. Nachtragssatzung vom 04.07.2012 zur Gebührensatzung für die Musikschule der 
Stadt Hilden vom 29.01.1997 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der GO NRW kann gegen die o.g. Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung (öffentliche Bekanntmachung ) nicht mehr geltend ge-
macht werden, es sei denn, 
a.) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b.) die o.g. Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c.) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d.) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Hilden, den 04.07.2012  
Horst Thiele 
Bürgermeister 
 
 

4. 6. Nachtragssatzung zur Schulsatzung der Musikschule Hilden 
 

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein- Westfalen (GO NRW) und der §§ 
1,2,4,5 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen, in den jeweils zur-
zeit gültigen Fassungen, hat der Rat der Stadt Hilden am 04.07.2012 folgende 6. Nachtragssatzung zur 
Schulsatzung der Musikschule der Stadt Hilden vom 29.01.1997 beschlossen: 

 
§ 1 

 
Die Schulsatzung der Musikschule Hilden in der zuletzt gültigen Fassung wird wie folgt geändert: 
 

§ 9 
Anmeldung und Kündigung 

 
9.1 Die Anmeldung einer Schülerin oder eines Schülers für das neue Schulhalbjahr hat spätestens 

zum 1. Juni und zum 1. Januar und jeweils für die Dauer eines Jahres zu erfolgen. Gleiches gilt 
auch für die Ummeldung von einem bisher besuchten zu einem anderen Unterrichtsfach. 

 

Kann die An- bzw. Ummeldung in diesem Zeitraum berücksichtigt werden, so bestätigt die Musik-
schule, dass der Schüler/die Schülerin zum Unterricht zugelassen ist. Die Zulassung gilt für ein 
Jahr bzw. bis zur Kündigung gemäß § 9.3 bis 9.5. 

 

Kann die Anmeldung in diesem Zeitraum nicht berücksichtigt werden, verliert sie ihre Wirkung; für 
das nächste Jahr ist dann entsprechend Satz 1 eine neue An- bzw. Ummeldung erforderlich. Der 
Platz auf der Warteliste bleibt der Neuanmeldung bzw. Ummeldung erhalten. 

 
9.2 Bei der durch die Schulleitung bestätigten An-/Ummeldung einer Schülerin oder eines Schülers für 

die „Musikalische Früherziehung“ bzw. „Musikalische Grundausbildung“ gilt das erste Vierteljahr 
des Schulhalbjahres als „Schnupperzeit“. Aus dieser „Schnupperzeit” ergeben sich nach § 9.4 a) 
zusätzliche Kündigungsfristen. 

 

Auswirkungen auf die Berechnung der Gebühren sind in der Gebührenordnung § 2, 1), a) geregelt. 
 

Über die endgültige Übernahme nach der „Schnupperzeit” entscheidet die Schulleitung. Als Aus-
schlussgründe gelten: unsoziales Gruppenverhalten, Lernverhalten etc., welche besonders ein Un-
terrichten in einer Gruppe stark behindern. 
Für die Anmeldung ist die Schriftform - bei Minderjährigen die Zustimmung der Erziehungsberech-
tigten - erforderlich. 
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Mit der Annahme eines Unterrichtsangebotes der Musikschule erfolgt die Zustimmung zur Erhe-
bung persönlicher Daten der Teilnehmer und Zahlungspflichtigen. 

 

Mit der Teilnahme besteht außerdem ein Einverständnis zur Verwertung der Audio- und Bild-
mitschnitte und der Veröffentlichung durch die Musikschule. 

 

Die Bestimmungen dieser Schulsatzung und der Gebührensatzung der Musikschule, die die Rech-
te und Pflichten der Schülerinnen und Schüler regelt, sind ihnen und den gesetzlichen Vertretern 
bei der Anmeldung bekannt zu geben. 

 
 

§ 17  
Inkrafttreten 

 
Die 6. Nachtragssatzung zur Schulsatzung der Musikschule Hilden tritt am 01.02.2013 in Kraft.  
 
Bekanntmachungsanordnung: 
Die vorstehende 6. Nachtragssatzung vom 04.07.2012 zur Schulsatzung für die Musikschule der Stadt 
Hilden vom 29.01.1997 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der GO NRW kann gegen die o.g. Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung (öffentliche Bekanntmachung ) nicht mehr geltend ge-
macht werden, es sei denn, 
a.) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b.) die o.g. Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c.) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d.) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
Hilden, den 04.07.2012 
Horst Thiele 
Bürgermeister 
 
 

5.  Satzung für das Amt für Jugend, Schule und Sport der Stadt Hilden 
 

Satzung für das Amt für Jugend, Schule und Sport der Stadt Hilden 

 
Satzung Datum Änderungen in Kraft getreten 

Satzung 03.06.2011  07.06.2011 

1. Änderung 11.07.2012 § 4  

 
 
 
Der Rat der Stadt Hilden hat am 04.07.2012 auf Grund des § 3 Abs. 2 des 1. Gesetzes zur Ausführung 
des Kinder- und Jugendhilfegesetzes – AG KJHG vom 12.12.1990 (GV NRW S. 664/SGV NW 216), 
der §§ 69 ff des Sozialgesetzbuches Achtes Buch (SGB VIII), Gesetz zur frühen Bildung und Förde-
rung von Kindern (KiBiz) vom 30.10.2007 und des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NW. S. 666) in ihrer 
jeweils geltenden Fassung folgende Änderung der Satzung für das Jugendamt beschlossen: 
 
I.  Das Amt für Jugend, Schule und Sport 
 
§ 1  Aufbau 
 
Das Amt für Jugend, Schule und Sport besteht aus dem Jugendhilfeausschuss und der Verwaltung des 
Amtes für Jugend, Schule und Sport. 
 
 



Amtsblatt der Stadt Hilden Nummer 13/12 – Seite 8 
 

  

§ 2   Zuständigkeit 
 
Das Amt für Jugend, Schule und Sport ist nach Maßgabe des SGB VIII, der dazu erlassenen Ausfüh-
rungsgesetze und dieser Satzung für alle Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe im Gebiet der Stadt 
Hilden zuständig. 
 
 
§ 3   Aufgaben 
 
(1) Das Amt für Jugend, Schule und Sport ist örtlicher Träger der Jugendhilfe im Sinne des SGB VIII. 
Die Entfaltung der Persönlichkeit des jungen Menschen sowie die Stärkung und Erhaltung der Erzie-
hungskraft der Familie sollen bei allen Maßnahmen der öffentlichen Jugendhilfe im Vordergrund ste-
hen. 
 
(2) Das Amt für Jugend, Schule und Sport soll mit den Trägern der freien Jugendhilfe und allen be-
hördlichen Stellen, die sich mit Angelegenheiten der Kinder, Jugendlichen und jungen Menschen sowie 
der Familie befassen, zum Wohl junger Menschen und ihrer Familien partnerschaftlich zusammenar-
beiten. Es hat dabei die Selbstständigkeit der freien Träger in Zielsetzung und Durchführung der Ju-
gendhilfeaufgaben sowie in der Gestaltung ihrer Organisationsstruktur zu achten. 
 
 
II.   Der Jugendhilfeausschuss 
 
§ 4 Mitglieder 
 
(1) Dem Jugendhilfeausschuss gehören 15 stimmberechtigte und 12 beratende Mitglieder aus den in 
§ 4 Abs. 3 Buchstabe a) - m) dieser Satzung genannten Institutionen sowie jeweils ein Ratsmitglied 
oder ein/e sachkundige/r Bürger/in, der/die von den Fraktionen zu benennen ist, die nicht im Jugendhil-
feausschuss vertreten sind, an. 
 
(2) Stimmberechtigt sind: 

a) Neun Mitglieder des Rates oder von ihm gewählte Frauen und Männer, die in der Jugendhilfe er-
fahren sind, 

b) Sechs Frauen und Männer, die von den im Bereich des Amtes für Jugend, Schule und Sport wir-
kenden und anerkannten freien Trägern vorgeschlagen sind. 

Die stimmberechtigten Mitglieder werden vom Rat der Stadt Hilden gewählt. 
 
Für jedes Mitglied ist ein/e persönliche/r Stellvertreter/in zu wählen. Das Wahlverfahren richtet sich 
nach dem 1. Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AG-KJHG) und der Ge-
meindeordnung NRW sowie der Geschäftsordnung des Rates. 
 
(3) Beratende Mitglieder sind:  
a) der Bürgermeister oder der Sozialdezernent als sein Vertreter; 
b) die Leiterin/ der Leiter der Verwaltung des Amtes für Jugend, Schule und Sport oder deren Ver-

tretung; 
c) eine Richterin/ ein Richter des Familiengerichtes oder eine Jugendrichterin/ ein Jugendrichter, 

die/ der von der zuständigen Präsidentin/ dem zuständigen Präsidenten des Landgerichtes Düs-
seldorf bestellt wird; 

d) eine Vertreterin/ ein Vertreter der Arbeitsverwaltung, die/ der von der Leiterin/ dem Leiter der 
Agentur für Arbeit Düsseldorf bestellt wird; 

e) eine Vertreterin/ ein Vertreter der Grund-, Haupt- und Förderschulen, die/ der vom Schulamt 
Mettmann bestellt wird; 

f) eine Vertreterin/ ein Vertreter der übrigen weiterführenden Schulen, die/ der vom Regierungsprä-
sidenten Düsseldorf bestellt wird; 

g) eine Vertreterin/ ein Vertreter der Polizei, die/ der vom Landrat des Kreises Mettmann zu benen-
nen ist; 

h) je eine Vertreterin/ ein Vertreter der evangelischen und der katholischen Kirche, die/ der von der 
evangelischen bzw. katholischen Kirchengemeinde Hilden bestellt wird; 

i) eine Vertreterin/ ein Vertreter des Gesundheitsamtes Mettmann, die/ der von der Leiterin/ dem 
Leiter des Gesundheitsamtes Mettmann benannt wird, 
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j) eine Vertreterin/ ein Vertreter des Jugendparlamentes, die/ der von der Vorsitzenden/ dem Vor-
sitzenden des Jugendparlamentes bestellt wird, 

k) je ein Ratsmitglied oder sachkundige/r Bürger/in, das/ die/ der von der Fraktionen zu benennen 
sind, die nicht im Jugendhilfeausschuss vertreten sind. 

l) eine Vertreterin/ ein Vertreter des Jugendamtselternbeirat Hilden, die/ der von der Vorsitzenden/ 
dem Vorsitzenden des Jugendamtselternbeirat Hilden zu benennen ist. 

m) eine Vertreterin/ ein Vertreter des Integrationsrates Hilden, die/ der durch den Integrationsrat Hil-
den gewählt wird. 

 
Für die Mitglieder nach Buchstaben c) – m) ist je ein/e persönliche/r Vertreter/in zu bestellen. 
 
 
§ 5    Teilnahme weiterer Personen 
 
(1) An den Sitzungen des Jugendhilfeausschusses nehmen die Abteilungsleitungen des Amtes für 
Jugend, Schule und Sport und der Jugendhilfeplaner teil. 
 
(2) Der Jugendhilfeausschuss kann weitere Männer und Frauen, die in der Jugendhilfe erfahren oder 
tätig sind, von Fall zu Fall zu seinen Sitzungen heranziehen. 
 
 
§ 6   Aufgaben 
 
(1) Der Jugendhilfeausschuss befasst sich mit den Aufgaben der Jugendhilfe (§ 71 SGB VIII). Er be-
schließt im Rahmen der vom Rat bereitgestellten Mittel, dieser Satzung und der vom Rat gefassten 
Beschlüsse über die Angelegenheiten der Jugendhilfe. 
 
Er soll vor jeder Beschlussfassung des Rates in Fragen der Jugendhilfe gehört werden. 
Er hat das Recht, an den Rat der Stadt Anträge zu stellen. 
 
(2) Der Jugendhilfeausschuss hat vor allem folgende Aufgaben: 
 
1.  Die Aufstellung von Richtlinien und Grundsätzen für 
 
  a)  die Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Jugendhilfe; 
  b) die Festsetzung der Leistungen oder der Hilfe zur Erziehung,  
            soweit diese nicht durch Landesrecht geregelt werden; 
  c) die Beteiligung an der Durchführung von Aufgaben oder die Übertragung von Aufgaben zur 

Ausführung an anerkannte Träger der freien Jugendhilfe gem. § 76 SGB VIII;  
 
2.  die Entscheidung über 
 

  a) die Jugendhilfeplanung, § 80 SGB VIII; 
  b) die Förderung der öffentlichen Jugendhilfe und der Träger der freien Jugendhilfe, § 4 Abs. 3, § 

74 SGB VIII; 
  c) die öffentliche Anerkennung nach § 75 SGB VIII in Verbindung mit § 25 AG-KJHG; 
 d)   die Bedarfsfeststellung für Tageseinrichtungen für Kinder im Rahmen des Kindergartenbedarf-

splanes (§ 80 SGB VIII i.V.m. § 18 Abs. 2 und § 21 Abs. 6 Kinderbildungsgesetz (KiBiz)); 
  e) die Gewährung von freiwilligen Zuschüssen an freie Träger von Kindertageseinrichtungen; 
  f) die Genehmigung einer Vereinbarung über Tageseinrichtungsplätze für Betriebe; 
  g) den Ausbau von Kindertageseinrichtungen zu Familienzentren nach § 16 KiBiz; 
  h) die Aufstellung von Vorschlagslisten für die Wahl der Jugendschöffen; 

 i) die Aufstellung von Vorschlagslisten für die Wahl der ehrenamtlichen Beisitzer für den Aus-
schuss und die Kammer für Kriegsdienstverweigerer; 

   
3.  die Vorberatung des Haushalts für den Bereich der Jugendhilfe; 
 
4.  Anhörung vor der Berufung der Leiterin/ des Leiters der Verwaltung des Amtes für Jugend, Schule 

und Sport. 
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§ 7   Unterausschüsse 
 
Für einzelne Aufgaben der Jugendhilfe können bei Bedarf Unterausschüsse ohne Entscheidungsbe-
fugnis gebildet werden. Die Mitglieder der Unterausschüsse werden vom Jugendhilfeausschuss aus 
seinen ordentlichen und stellvertretenden Mitgliedern gewählt. Er bestimmt auch die/ den Vorsitzen-
de/n und ihre/ seinen Stellvertreter/in. 
 
 
§ 8   Verfahren 
 
Für das Verfahren des Jugendhilfeausschusses und der Unterausschüsse gilt, soweit in bundes- und 
landesrechtlichen Vorschriften nichts anderes bestimmt ist, die Geschäftsordnung für den Rat der Stadt 
und seine Ausschüsse entsprechend. 
 
 
III.   Die Verwaltung des Amtes für Jugend, Schule und Sport. 
 
§ 9    Eingliederung 
 
Die Verwaltung des Amtes für Jugend, Schule und Sport ist eine selbstständige Organisationseinheit 
innerhalb der Stadtverwaltung Hilden. 
 
 
§ 10  Aufgaben 
 
1) Der Verwaltung des Amtes für Jugend, Schule und Sport obliegen alle laufenden Geschäfte sowie 

alle Aufgaben, die nicht in § 6 aufgeführt sind. 
 
(2) Die dem Amt für Jugend, Schule und Sport obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister o-

der in seinem Auftrage von der Leiterin/ vom Leiter des Amtes für Jugend, Schule und Sport 
durchgeführt. 

 
(3) Der Bürgermeister oder in seinem Auftrag die Leiterin/ der Leiter der Verwaltung des Amtes für 

Jugend, Schule und Sport ist verpflichtet, die Vorsitzende/ den Vorsitzenden des Jugendhilfeaus-
schusses über alle wichtigen Angelegenheiten der Verwaltung des Amtes für Jugend, Schule und 
Sport zu unterrichten. 

 
 
IV.  Schlussbestimmung 
 
§ 11 In-Kraft-Treten 
 
Diese Satzung für das Amt für Jugend, Schule und Sport tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft. Am gleichen Tag tritt die Satzung für das Jugendamt der Stadt Hilden vom 03.06.2011 außer 
Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehende 1. Änderung zur Satzung für das Amt für Jugend, Schule und Sport der Stadt Hil-
den  vom 11.07.2012 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der Gemeindeordnung NRW kann gegen 
die o.g. Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung (öffentliche Bekanntmachung ) nicht 
mehr geltend gemacht werde, es sei denn, 
 
a.) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b.) die o.g. Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c.) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d.) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
Hilden, den 11.07.2012 
Horst Thiele 
Bürgermeister 
 
 

6. Offenlage des Bebauungsplanes Nr. 236A für den Bereich des Weiterbildungszentrums „Altes 
Helmholtz“, Gerresheimer Str. 22 und 24 sowie Augustastraße 14 bis 24 
 
Der Rat der Stadt Hilden hat in seiner Sitzung vom 04.07.2012 die öffentliche Auslegung des Bebau-
ungsplans Nr. 236A sowie die Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange 
bei der Aufstellung von Bauleitplänen gem. § 4 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) ) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23.September 2004 (BGBl. I S. 2414), das zuletzt durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 22.Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) geändert wurde.  
 
Das Plangebiet liegt nördlich der Hildener Innenstadt. Das 
Plangebiet umfasst die Flurstücke 252, 254, 255, 256, 257, 
262, 263, 534, 546, 931 (in Teilen), 1117, 1118, 1119, 
1120, 1121,1122, 1142, 1143, 1182 und 1183 der Flur 50, 
Gemarkung Hilden. Das Plangebiet befindet sich in unmit-
telbarer Nähe zur Innenstadt. Die Größe des Plangebietes 
beträgt rd. 1,6 ha. 
 
Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes ist beabsich-
tigt, die tiefen rückwärtigen Gartenflächen der Bebauung 
Augustastraße zu entwickeln und einer wohnbaulichen Nut-
zung zuzuführen. Neben der wohnbaulichen Nachverdich-
tung ist mit der Aufstellung des Bebauungsplanes auch die 
planungsrechtliche Sicherung der vorhandenen Wohnbe-
bauung an der Augustastraße und der Gerresheimer Straße 
sowie der Gemeinbedarfseinrichtungen vorgesehen. 
 
Dem Offenlagebeschluss liegt die Begründung inklusive 
Umweltbericht mit Stand vom 03.04.2012 zugrunde. 
 
Der o.g. Bebauungsplan liegt einschließlich Begründung 
und Umweltbericht  in der Zeit vom 
 
 
                                       23.07.2012 bis einschließlich 31.08.2012 
 
 
während der Dienststunden und nach Terminvereinbarung im Planungs- und Vermessungsamt der 
Stadt Hilden im Verwaltungsgebäude Am Rathaus 1, 4. Etage, Zimmer 440, zu jedermanns Einsicht 
aus. Dienststunden sind montags und freitags in der Zeit von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, dienstags und 
mittwochs in der Zeit von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr und donnerstags in der Zeit von 8.00 Uhr bis 18.00 
Uhr. 
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Es wird darauf hingewiesen, dass während der Zeit der Auslegung Anregungen zu dem Planentwurf 
vorgebracht werden können. 
 
Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB können nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen unberücksichtigt 
bleiben. 
 
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung (Nor-
menkontrollantrag) unzulässig ist, wenn die den Antrag stellende Person nur Einwendungen geltend 
macht, die sie im Rahmen der öffentlichen Auslegung (§ 3 Abs. 2 des Baugesetzbuchs) oder im Rah-
men der Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit (§ 13 Abs. 2 Nr. 2 und § 13a Abs. 2 Nr. 1 des Bau-
gesetzbuchs) nicht oder verspätet geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 
 
 
Folgende umweltbezogene Informationen liegen mit aus: 
 
- Schalltechnisches Fachgutachten vom 02.04.2012 (TAC, Korschenbroich). 
 
Die bisher im Planverfahren eingegangenen umweltbezogenen Stellungnahmen der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange sind auf Anfrage im Rathaus, Planungs- und Vermessungsamt, 
oder über den unten stehenden Pfad unter „SV 61/143“ einsehbar. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes inkl. Begründung und Umweltbericht kann mit den weiteren Unter-
lagen auch im Internet unter www.stadtplanung-hilden.de => Bauplanungsrecht (Verfahren zur Aufstel-
lung, … von Bebauungsplänen) => Hilden-Mitte => 236A-00 eingesehen werden.  
 
Auf den zur Orientierung veröffentlichten Kartenausschnitt wird hingewiesen.  
 
Unter Hinweis auf das Datenschutzgesetz wird ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass die 
Namen der Einsender / Vortragenden von Anregungen sowie deren Inhalt in den Drucksachen für die 
öffentlichen Sitzungen des Rates und der Ausschüsse aufgeführt werden, soweit dieses die Einsender 
/ Vortragenden nicht ausdrücklich verweigern. 
 
 
Hilden, den 11.07.2012 
Der Bürgermeister 
Horst Thiele 
 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die Veröffentlichung vorstehender Bekanntmachung wird hiermit angeordnet.  
 
Hilden, den 11.07.2012 
Der Bürgermeister 
Horst Thiele 


